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; BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST , 

GZ 10.OOO/88-Parl/91 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 Wien 

Wi en, November 1991 
zu 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. l703/J-NR/9l, 
betreffend "Streichung von Lehrabschlüssen im Schultyp: 
Höhere Bundeslehranstalt für Betriebs und Ernährungswirt­
schaft, die die Abgeordneten Mag. Karin Praxmarer und Ge­
nossen am 4. Oktober 1991 an mich richteten, beehre ich mich 
wie folgt zu beantworten: 

1. Welche Überlegungen bestehen im Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst im Bezug auf eine Neuregelung der 

Lehrabschlußbefähigungen im Bereich der berufsbildenden 
höheren und mittleren Schultypen in Hinblick auf einen 
EG-Beitritt insgesamt? 

Antwort: 

Seitens des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 

wurde beim Bundesministerium für wirtschaftliche Ange­

legenheiten angeregt, eine Novellierung der Gewerbeordnung 
vorzunehmen. Wesentlich in diesem Zusammenhang erscheint, 
daß die derzeitigen Regelungen im Zugang zu Handwerken 
(Meisterprüfungen) an die Ablegung bzw. den Ersatz von Lehr­
abschlußprüfungen gebunden sind. Seitens des Bundesmini­
steriums für Unterricht und Kunst wurde angeregt, alterna­
tive Zugänge im Zugang zu gebundenen Gewerben vorzusehen, 
sodaß der Zugang zur Meisterprüfung nicht mehr an die Absol­
vierung einer Lehrabschlußprüfung bzw. den Ersatz einer 
Lehrabschlußprüfung gemäß § 28 BAG, sondern an den erfolg­

reichen Besuch einer einschlägigen mittleren oder höheren 
berufsbildenden Schule gebunden ist. 
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Damit kann das Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
auch einer flexibleren und breiteren Ausbildung in den Lehr­
inhalten der lehrpläne Rechnung tragen und muß nicht die 
große Spezialisierung in den lehrberufen und Berufsbildern 

nachvollziehen. Das Berufsausbildungsgesetz (§ 28) sieht 

nämlich vor, daß Ersätze von lehrabschlußprüfungen aufgrund 
erfolgreichen Schulbesuches nur dann gewährt werden können, 
wenn alle in den einschlägigen Berufsbildern angeführten 
Fertigkeiten und Kenntnisse sowie die Erfordernisse der 
lehrabschlußprüfung in Verbindung mit den lehrinhalten der 
Berufsschule im einschlägigen Lehrberuf auch durch die lehr­
pläne der berufsbildenden mittleren und höheren Schule abge­
deckt sind. Durch die große Differenzierung der Berufsbilder 
(Spezialisierung in ca. 240 Lehrberufen im dualen System) 

ist es auch in den einschlägigen Schultypen nicht mehr 
möglich, alle Spezialisierungen in die Lehrpläne aufzu­

nehmen. Eine so weitgehende Spezialisierung in den Lehr­

plänen würde nämlich eine flexible Ausbildung der Schulab­
solventen verhindern und dem europäischen Trend einer 
flexiblen Grundausbildung widersprechen. 

Besonders im Hinblick auf einen EG-Beitritt ist es not­
wendig, eine Zugangsregelung zu Handwerken, gebundenen und 
konzessionierten Gewerben zu finden, die nicht an den Ersatz 

von Lehrabschlußprüfungen gebunden ist. Zuständig für das 
Berufsausbildungsgesetz und die Gewerbeordnung ist jedoch 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

2. Besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Aberkennung 
von Lehrabschlußbefähigungen für Neuanfänger des je­
weiligen Schultyps festzulegen, um für die Absolvieren­

den, deren Schuleinstieg vor der Novellierung war, keine 
Rechtsunsicherheit zu provozieren? 
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Antwort zu 2.: 

Grundsätzlich besteht nicht die Möglichkeit der Aberkennung 
von Lehrabschlußprüfungen nach § 28 BAG für neue Lehrpläne. 
weil der Ersatz von Lehrabschlußprüfungen für neue Lehrpläne 
(schulversuchsweise oder durch Verordnung erlassen) erst 

einer Verordnungserlassung nach § 28 BAG bedürfen und somit 

einer Neuregelung zugeführt werden müssen. Die Schwierig­
keitn, Rechtsunsicherheiten mit neuen Lehrplänen zu ver­
meiden, bestehen darin, daß gemäß § 28 Berufsausbildungs­
gesetz Ersätze von Lehrabschlußprüfungen erst dann gewährt 
werden können, wenn der Lehrplan ordnungsgemäß erlassen ist 
(entweder schulversuchsweise oder durch eine Verordnung im 
Bundesgesetzblatt). Dieses langwierige Verfahren besteht aus 
Verhandlungen auf Beamtenebene zwischen dem Bundesmini­
sterium für wirtschaftliche Angelegenheiten und dem Bundes­
ministerium für Unterricht und Kunst; die Ergebnisse dieser 
Verhandlungen werden seitens des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Angelegenheiten dem nach Berufsausbildungs­

gesetz vorgesehenen Berufsausbildungsbeirat (in dem die 
Sozialpartne~ vertreten sind) zur Begutachtung und Abgabe 
einer Stellungnahme übersandt. Das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten ist zwar nicht verpflichtet, 

sich an die Vorschläge des Berufsausbildungsbeirates zu 
halten, orientiert sich jedoch häufig an diesen und sendet 

anschließend an die Begutachtung durch den Berufsausbil­

dungsbeirat den Vorschlag des Wirtschaftsministeriums zur 
Begutachtung vor Erlassung einer Novelle zur Verordnung nach 
§ 28 Berufsaubildungsgesetz aus. Stimmt der Bundesminister 

für Unterricht und Kunst einem Verordnungsentwurf nicht zu, 

kann die Novelle zwar seitens des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten nicht erlassen werden, aber 
die Absolventen der betroffenen Schulformen verfügen in der 
Folge über keinerlei Regelung von Ersätzen von Lehrabschluß­

prüfungen. Damit wäre auch keine Möglichkeit im Zugang z.B. 
zu Handwerken gegeben. 
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In diesem Zusammenhang ("Rechtsunsicherheit für die 
Schüler") wird auf den Erlaß vom 5.11.1991 verwiesen (GZ. 
17.600/205-27/91) in dem u.a. wie folgt zu lesen ist: 

"Die Aufnahmswerber und deren Erziehungsberechtigte sind 

ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß Ersätze von Lehrab­
schlußprüfungen und Lehrzeiten für auslaufende Lehrpläne 
nicht automatisch auch für die als Ersatz gedachten neuen 
Lehrpläne gelten." 

3. Auf welchen bildungswissenschaftlichen Erfahrungswerten 
fußt insgesamt die in berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulwesen platzgreifende Aberkennung von 
Lehrabschlußbefähigungen? 

Antwort: 

Die Ersätze von Lehrabschlußprüfungen gemäß § 28 Berufs­

ausbildungsgesetz nach erfolgreicher Absolvierung von 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen basieren auf 
einem Lehrplanvergleich zwischen dem Lehrplan der jeweiligen 
Schulform und den Berufsbildern der einschlägigen und vorge­

sehenen Lehrberufe. 

In der alten Verordnung über den Ersatz der Lehrabschluß­

prüfungen und der Lehrzeit auf Grund schulmäßiger Ausbildung 
( BG B 1 . N r . 1 4 2 / 1 9 7 0) e r h i e 1 t z. B. ein Ab sol ve n t der H ö her e n 
Lehranstalt für Maschinenbau insgesamt 47 Lehrabschlußprü­
fungen ersetzt. 

Beilage 

L 
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P. Ib. b. Erscheinungsort Wien, VerlagsJlo.t:1mt 1030 Wien 

h~.;>,. ~~ 999 

BUNDESßESETZBlATT 
m FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 1970 Ausgegeben am 15. Mai 1970 38. Stück 

142. Verordnung: Ersatz der Lehrabschlußprüfung und der Lehrzeit auf Grund schulmäßiger 
Ausbildung 

:11.412. Verordnung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie vom 8. April 
1970 über den Ersatz der Lehrabschlußprü.:. 
fung und der Lehrzeit auf Grund schulmäßi-

ger Ausbildung 

Auf Grund des § 28 des Berufsausbildungs­
gesetzes, BGBL Nr. 142/1969, wird im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Unter­
richt, hinsichtlich der land- und forstwirtschaft­
lichen Schulen jedoch im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
verordnet: 

§ 1. Der erfolgreidle Besuch der in der An­
lage I, Rubrik 1, g~nannten öffentlidIen oder 
mit dem öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Schulen ersetzt die erfolgreiche Ablegung der 
Lehrabschlußprüfung (§ 21 Berufsausbildungs­
gesetz) in den in der Rubrik 2 dieser Anlage 
angeführten Lehrberufen. 

§ 2. Der erfolgreiche Besuch der in der Anlage TI, 
Rubrik 1, genannten öffentlichen oder mit dem 
öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen oder 
der erfolgreiche Besuch der in der Rubrik 3 
dieser Anlage angeführten SmuIstufen (Klassen 
bzw. Jahrgänge) dieser Schulen ersetzt in dem 
in der Rubrik 4 dieser Anlage angegebenen 
Ausmaß die Lehrzeit in den in der Rubrik 2 
dieser Anlage angeführten Lehrberufen. 

§ J.Der erfolg reime Besuch der in der An­
lage In, Rubrik 1, genannten öffentlidIen oder 
mit dem öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Smulen oder der erfolgreiche Besuch der in der 
Rubrik 4 angeführten SchuIstufen (Klassen, Jahr­
gänge oder Semester) dieser Smulen ersetzt nach 
Maßgabe der Rubrik 5 der Anlage in den in 
ihrer Rubrik 3 angeführten Lehrberufen die 
Lchrabschlußprüfung beziehungsweise die Lehr­
zeit. 

§ 4. (1) Als erfolgreidler Besud1 einer Schule 
im Sinne dieser Verordnung gilt, sofern im 
Abs. 3 nichts anderes bestimmt ist, die erfoIg­
reidlc Absolvierung der letzten Klasse beziehungs­
weise des letzten Jahrganges oder Semesters einer 

solchen Schule. Sofern die Ablegung einer Ab­
schlußprüfung, bei höheren Schulen einer Reife­
prüfung, vorgesehen ist; gilt auch der Nachweis 
über die erfolgreiche Ablegung dieser Prüfung 
als erfolgreicher Besuch der Schule. Als erfolg­
reicher Besuch der in der Anlage 11, Rubrik 3, 
und in der Anlage 111, Rubrik 4, angeführten 
Klassen, Jahrgänge oder Semester gilt die erfolg­
reiche Absolvierung dieser Schulstufen. 

(2) Bei der Feststellung des erfolgreichen 
Besuches einer höheren Schule oder einer Klasse 
einer solchen Schule hat eine allfällige negative 
Beurteilung in den Unterrichtsgegenständen 
Latein und Griechisch sowie in den relativen 
Pflichtgegenständen und den Freigegenständen 
außer Betracht zu bleiben. 

(3) Als erfolgreicher Besuch einer Schule im 
Sinne dieser Verordnung gilt hinsichtlich der in 
der Anlage I dieser Verordnung angeführten 
Hochschulen die erfolgreiche Ablegung aller für 
den Abschluß des betreffenden Studiums vorge­
schriebenen Prüfungen. 

§ 5. Gemäß § 33 Abs. 1 Berufsausbildungs­
gesetz verlieren insbesondere die im folgenden 
angeführten Rechtsvorschriften, soweit sie sim 
auf den Ersatz der Lehrabsmlußprüfung (ord­
nungsmäßige Beendigung des Lehrverhältnisses) 
oder den Ersatz der Lehrzeit beziehen. mit 
deIn: Inkrafttreten dieser Verordnung ihre Gel­
tung: 

1. Verordnung des Handelsministers im Ein­
vernehmen mit dem Minister für Kultus und 
Unterricht vom 27. Juli 1907, RGBL Nr. 193, 
betreffend die Bezeichnung jener gewerblimen 
Unterrichtsanstalten, deren Zeugnisse über 
den mit Erfolg zurückgelegten Besum einer 
soldlen Anstalt den Namweis über die ord­
nungsmäßige Beendigung des Lehrverhält­
nisses beziehungsweise den Namweis über 
die vorgeschriebene Verwendungsdauer als 
Gehilfe in einem handwerksmäßigen Gewerbe 
ganz oder zum Teile ersetzen, hinsimtlidl 
der in den Anlagen I bis III gcn:lnntcn 
Schulen; 

86 
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38. $tü& - Aus~egebcn :Im 15. Mai 1970 - Nr. 142 1009 

Scl1l1len. an denen nnch den an~cfiihrten 
Lehrplänen u.nterridnct wird 

Höhere Lehranstalt für Holzbau; 
Lehrplan BGBI. Nr. 207/63, auch in der Fassung 
BGBL Nr. 183/69 

2 

Lehrberufe 

Betonbauer, Bürokaufmann, Einzelhandelskauf­
mann, Großhandelskaufmann, Industriekauf­
mann, Maurer, Technischer. Zeichner, Wagner, 
Zimmerer 

Höhere Lehranstalt für Holztechnik ; Bürokaufmann, Einzelhandelskaufmann, Groß­
Lehrplan BGEI. Nr. 207/63, auch in der Fassung handelskaufmann, Industriekaufmann, Säger, 
BGBL Nr. 183/69 Technisdlcr Zeichner 

Höhere Lehranstalt für Hüttentechnik; 
Lehrplan BGBL Nr. 207/63 und BGBL Nr. 183/ 
1969 

Höhere Lehranstalt für Kl,lnststofftechnik; 
Lehrplan BGBl. Nr. 207/63, audl in der Fassung 
BGBl. Nr. 183/69 

Höhere Lehranstalt für LandtedUlik; 
Lehrplan BGBI. Nr. 304/69 

Höhere Lehranstalt für landwirtsdlaftlid1e 
Frauenberufe; 
Lehrplan BGBI. Nr. 327/63 odcr vierjährige Son­
derform BGBI. Nr. 162/69 

Höhere Lehranstalt für Masdlincnball; 
Lehrplan BGEL Nr. 207/63, :llldl in der Fassung 
BGBI. Nr. 133/69 

/ 

Bürokaufmann, Chemielaborant, Einzelhandels­
kaufmann, Großhandelskaufmann, Hüttenwer­
ker, Industriekaufmann, Metall- und Eisengießer, 
Physiklaborant, Technischer Zeichner 

Betriebsschlosser, Bürokaufmann, ChemielabQ­
rant, Chemiewerker, Dreher, Einzelhandelskauf­
mann, Elektromaschinenbauer, Elektromechani­
ker, Elektromechaniker für Schwachstrom. Elek­
tromed1aniker für Starkstrom, Formenbauer, 
Formenbauer für Kunststoff- und Kautschukver­
arbeinmg, Fräser und Hobler, Galvaniseur, Groß­
handdsbmfl!l:mn, Industriekaufmann, Kunst-

I .r,toffapparatcbauer und -ausldcidcr, Kunststoff­
verarbeiter, Maschinensdllosser, Mechaniker, 
Meß- und Regelmechaniker, Metall- und Stahl­
~;dlleifet" lind Galvaniseur, Metall- und Stahl­
schleifer, Modellsdllosser, IViodelltisdller (For­
mcntischler), Physiklaborant, Rohrverleger, 
Sdllosser, Schweiger, Spengler, Technisdler Zeich­
ner, WerkstoffpI"Üfer (PhysiJt), Werkzeugmacher 

Betriebssdllosser, Bürokaufmann, Dreher, Einzel­
handelskaufmann, Elektroinstallateur, Elektro­
medlaniker, Elektromechaniker für Schwach­
strom, Elektromechaniker für Starkstrom, Fahr­
radmeduniker, Fahrzeugsd1ffiied (Wagen­
sdlmied), Formschmied, Fräser und Hobler, 
Großhandelskaufmann, Hammerschmied, Indu­
strickaufmann, Kar?sseriebauer, Kraftfahrzeug­
elektriker, Kraftf ~hrzeugrnedlaniker, Landma­
schinenbauer, M~sminensdllosser, Medlaniker, 
Schlosser, Schmied, Tedmischer Zeichner 

Bürokaufmann, Einzelhandelskaufmann, Groß­
handclskaufmann, Industriekaufmann, Kellner, 
Kor.h, Tierplleger 

Bausd1Josser, Betriebssd1losser, Blechner, Büro­
bmfm;mn, Biiromaschinenrnechaniker, Dreher, 
Einzdhandelskaufmann, Elektromasminenbauer, 
Elektromcdlan iker, Elektromechaniker für 
Schw:1dlSlmm, Elektromechaniker für Stark­
~trorn. Fahrradmcdlanikcr, Fahrzeugschmied 
(\'lagcnschmicd), Feinmedunikcr, Formsdlmied, 

I Fr:-i.~cr une! Hobler, Gasinstallateur, Gas- und 

I 
\Y,T;l53cdcitungsinstallatcur, Großhandelskauf­
!li;1.nn, I-LlInmcrsdmlicd, Industriekaufmann, Kes-
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1010 38. Stiick - Ausgegeben am 15. Mai 1970 - Nr. 142 

1 

Schulen, an denen nach den angefiihrten 
Lehrplänen unterrichtet wird 

Höhere Lehranstalt für Maschinenbau, Motoren­
und Kraftfahrzeugbauj 
Lehrplan BGBL Nr. 207/63, auch in der Fassung 
BGBI. Nr. 183/69 

Höhere Lehranstalt für Maschinenbau, Motoren­

2 

Lehrberufe 

sclschmied, Kraftfahrzeugmechaniker, Kühlma­
sdlinenmemaniker, Kupferschmied, LandmasdJi­
nenbauer, Maschinensdllosser, Mechaniker, Meß­
und Regelmedlaniker, Modellsdllosser, Modell­
tischler (Formen tischler), Mühlenbauer, Nähma­
sdlinenmechaniker, Physiklaborant, Rohrverle­
ger, Schlosser, Schmied, Schweißer, Spengler, Stahl­
bauschlosser. Technischer ZeidJner, Universalhär­
ter, \VaagenherstelIer, WasserleitungsillStallateur, 
Werkstoffprüfer (Physik), Werkzeugm<'_cher, Zen­
tralheizungsbauer 

Bauschlosser, Betriebssdl1osser, Blechner, Büro­
kaufmann, Dreher, Einzelhandelskaufmann, EIek­
tromaschinenbaucr, Elektromechaniker, Elektro­
mechaniker für Sdlwachstrom, Elektromedlani-
ker für Starkstrom, Fahrradmechaniker, Fahr­
zeugschmied (Wagenschmied), Feinmechaniker, 
Formsdulliecl, Fräser und Hobler, Gasinstallateur, 
Gas- und Wasserleitungsinstallareur, Großhan­
dc!sk:lt1fm:mn, Hammersdlmied, Industrick:mf­
mann, Karosseriebauer, Karosseriespengler, Kes­
seJsdlmicd, Kraftfahrzeugelektriker, Kraftfahr­
zcugmedl:lniker, Kupfersdlmied, Landmaschinen­
bucr, Luftfahrzeugmechaniker, Maschinensdllos­
$cr, Mechaniker. Mcß- und Regclmedlaniker, Mo­
delltischlcr (Formen tischler), Physiklaborant, 
Schlosser, Sdlmied, Schweißer, Spengler, Stahl­
bausdllosser, Tedmischer Zeichner, Wasserlei­
tungsinstallatcur, Werkstoffprüfer (Physik), 
Werkzeugmacher 

r 

Bauschlosser, Betriebsschlosser, Blechner, Büro­
kaufmann, Dreher, Einzelhandelskaufmann, Elek­und Landmaschinenbau; 

Lehrplan BGBI. Nr. 207/63, auch in der Fassung' tromasdlinenbauer, Elektromechaniker, Elektro-
BGBl. Nr. 183/69 

Höhere Lehranstalt für :rvhsdlincnbau und 
Sch",eißtedlllikj 
Lehrplan BGB!. Nr. 207/63, :ludl in der F:1S511IJg 
BGBI. Nr. 183/69 

mechaniker für SdlwadJstrom, Elektromechani­
ker für Starkstrom, Fahrradmechaniker, Fahr­
zeugsdunied (Wagenschmied), Feinmechaniker, 
Formschmied, Fräser und Hobler, Gasinstallateur, 
Gas- und Wasserleitungsinstallateur, Großhan­
delskaufmann, Hammerschmied, Industriekauf­
mann, Karosseriebauer, Karosseriespengler, Kes­
selschmied, Kraftfahrzeugelektriker, Kraftfahr­
zeugmechaniker, Kupferschmied, Landmaschinen­
bauer, Luftfahrzeugmechaniker, Maschinenschlos­
ser, Mechaniker, Meß- und Regelmechaniker, Mo­
delltisdl1er (Formentisdller), Mühlenbauer, Phy­
siklaborant, Schlosser, Schmied, Schweißer, Speng­
ler, Stahlb:luSA:hlosser, TedmisdJer Zeichner, Was­
serleit1.lngsinstallateur, Werkstoffprüfer (Physik), 
VI cr kzeugmadler 

n:!u:.dJln~ser, Betriebssd!losser, Blechner, Büro­
b.uflTlallO, Dreher, Einz.e1handclskaufmann, Elek­
tronnschinenb:lUer, Elektromcdlaniker, Elektro­
mechaniker fUr Sdlwadlstrom, Elektromed!ani­
kcr für Starkstrom, Fahrradmechaniker, Fahr-I z!!ugsdunied (Wagel~schmied). Feinmechaniker, 
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